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Zu dem zur Begutachtung ausgesandten Entwurf einer Novellierung 

des Bundesgesetzes über das Studium der Rechtswissenschaften 

darf gesagt werden: 

In seiner gegenwärtigen Fassung leidet das Bundesgesetz über 

das Studium der Rechtswissenschaften an vielen gravierenden 

Mängeln, die eine seriöse Juristenausbildung unmöglich machen. 

Auf einen Teil dieser Mängel hat Mayer-Maly, öst.erreichisches 

Anwaltsblatt, 48 (1987) 113 ff hingewiesen. Es handelt sich 

dabei um die Wiedergabe eines Referats vor dem österreichi­

schen Juristentag. Der nunmehr vom Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung vorgelegte Entwurf ist nicht ge­

eignet, auch nur einen einzigen der beklagten Mängel zu be­

heben. Für eine Verlängerung der Studienmöglichkeit nach der 

"alten Ordnung" gibt es freilich ein sachliches Argument: 

Die "alte Ordnung" war erheblich besser als die neue, wenn 

man vom Erfordernis schriftlicher Diplomklausuren, einer 

schriftlichen Diplomarbeit und einer Dissertation absieht. 

Eine andere Begründung für die Verlängerung der Möglichkeit des 

Studiums nach der "alten Ordnung" ist freilich nicht ersichtlich. 
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